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RS OGH 1954/10/21 2Ob517/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1954

Norm

ABGB §833 C2

Rechtssatz

Die kündigende Partei muß wenigstens im Verfahren erster Instanz ausdrücklich behaupten, daß der andere

Hälfteeigentümer mit dieser Kündigung einverstanden ist. Die bloße Berufung auf einen Vorakt ist keine präzise

Prozeßbehauptung in dieser Richtung.

Entscheidungstexte

2 Ob 517/54
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